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Unterrichtung des internen Meldestellenbeauftragten zu der Einhaltung des Vertraulichkeitsgebots nach dem
 Hinweisgeberschutzgesetz



	Angaben ________________________________________________________________________

	Firma      ________________________________________________________________________

	
Nach der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz ist es Unternehmen untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen. Diese Verpflichtung gilt auch alle im Unternehmen angestellten Beschäftigten und trifft damit auch auf Sie zu. Die Verpflichtung bleibt auch im Fall einer Versetzung oder nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Aus diesem Grund ist es Ihnen untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Soweit personenbezogene Daten im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit in einer internen Meldestelle gemäß §§ 13 - 24 HinSchG verarbeitet werden, ergibt sich die Befugnis zu der Datenverarbeitung aus der Vorschrift des § 10 HinSchG (s. hierzu beiliegende Anlage).
Zusätzlich ergeben sich für Personen, die in einer internen Meldestelle zur Sicherung des Hinweisgeberschutzes im Unternehmen eingesetzt werden, aus dem Hinweisgeberschutzgesetz weitergehenden Verpflichtungen.
Da Sie ab dem ……… als Beauftragte/r* der internen Meldestelle des Unternehmens zur Sicherung des Hinweisgeberschutzes im Unternehmen tätig werden, sind sie zudem verpflichtet, die Bestimmungen des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) zu beachten und insbesondere das Vertraulichkeitsgebot nach § 8 HinSchG zu wahren. Danach haben Beschäftigte, die in einer internen Meldestelle im Unternehmen als Beauftragte eingesetzt werden, die Vertraulichkeit der Identität von hinweisgebenden Personen zu wahren. Dies gilt für die Fälle, in denen gemeldete Informationen Verstöße betreffen, die in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen oder die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass dies der Fall sei sowie Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, und der sonstigen in der Meldung genannten Personen zu wahren. Etwaige Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot können sich aus § 9 HinSchG ergeben. 
Gemäß § 40 Abs. 3 HinSchG können bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Verstößen gegen das Vertraulichkeitsgebot Bußgelder verhängt werden. 



	Hiermit bestätige ich,

	Vorname
	Name
	Geburtsdatum

	
	
	

	von meinem Arbeitgeber über meine Verpflichtung zur Wahrung des Vertraulichkeitsgebots nach den §§ 8 und 9 HinSchG und zur Befugnis der Verarbeitung personenbezogener Daten gem. § 10 HinSchG unterrichtet worden zu sein und mir der Text mit dem Inhalt dieser Vorschriften im Anhang zu diesem Schreiben als Anlage ausgehändigt worden ist.
Ich verpflichte mich, das Datengeheimnis nach den gesetzlichen Bestimmungen während meiner Tätigkeit für das Unternehmen als auch nach Beendigung der Tätigkeit zu wahren.

	

Personalnummer
	

Datum
	

Unterschrift

	
	

	

Original für Personalakte
	

Kopie für den Verpflichteten









Anlage

§ 8 Vertraulichkeitsgebot 
(1) Die Meldestellen haben die Vertraulichkeit der Identität der folgenden Personen zu wahren: 

1. der hinweisgebenden Person, sofern die gemeldeten Informationen Verstöße betreffen, die in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen, oder die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass dies der Fall sei, 

2. der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, und 

3.  der sonstigen in der Meldung genannten Personen. Die Identität der in Satz 1 genannten Personen darf ausschließlich den Personen, die für die Entgegennahme von Meldungen oder für das Ergreifen von Folgemaßnahmen zuständig sind, sowie den sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützenden Personen bekannt werden. 

(2) Das Gebot der Vertraulichkeit der Identität gilt unabhängig davon, ob die Meldestelle für die eingehende Meldung zuständig ist. 

§ 9 Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot 
(1) Die Identität einer hinweisgebenden Person, die vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über Verstöße meldet, wird nicht nach diesem Gesetz geschützt. 
(2) Informationen über die Identität einer hinweisgebenden Person oder über sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf die Identität dieser Person erlauben, dürfen abweichend von § 8 Absatz 1 an die zuständige Stelle weitergegeben werden 
1. in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden, 
2. aufgrund einer Anordnung in einem einer Meldung nachfolgenden Verwaltungsverfahren, einschließlich verwaltungsbehördlicher Bußgeldverfahren, 
3. aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2023 Teil I Nr. 140, ausgegeben zu Bonn am 2. Juni 2023 Seite 6 von 19 
4. von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als externe Meldestelle nach § 21 an die zuständigen Fachabteilungen innerhalb der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie bei in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Vorgängen an die in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Stellen oder 
5. von dem Bundeskartellamt als externe Meldestelle nach § 22 an die zuständigen Fachabteilungen innerhalb des Bundeskartellamtes sowie in den Fällen des § 49 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 und § 50d des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen an die jeweils zuständige Wettbewerbsbehörde. 
Die Meldestelle hat die hinweisgebende Person vorab über die Weitergabe zu informieren. Hiervon ist abzusehen, wenn die Strafverfolgungsbehörde, die zuständige Behörde oder das Gericht der Meldestelle mitgeteilt hat, dass durch die Information die entsprechenden Ermittlungen, Untersuchungen oder Gerichtsverfahren gefährdet würden. Der hinweisgebenden Person sind mit der Information zugleich die Gründe für die Weitergabe schriftlich oder elektronisch darzulegen. 
(3) Über die Fälle des Absatzes 2 hinaus dürfen Informationen über die Identität der hinweisgebenden Person oder über sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf die Identität dieser Person erlauben, weitergegeben werden, wenn 1. die Weitergabe für Folgemaßnahmen erforderlich ist und 2. die hinweisgebende Person zuvor in die Weitergabe eingewilligt hat. Die Einwilligung nach Satz 1 Nummer 2 muss für jede einzelne Weitergabe von Informationen über die Identität gesondert und in Textform vorliegen. Die Regelung des § 26 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 
(4) Informationen über die Identität von Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, und von sonstigen in der Meldung genannten Personen dürfen abweichend von § 8 Absatz 1 an die jeweils zuständige Stelle weitergegeben werden 
1. bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung, 
2. von internen Meldestellen, sofern dies im Rahmen interner Untersuchungen bei dem jeweiligen Beschäftigungsgeber oder in der jeweiligen Organisationseinheit erforderlich ist, 
3. sofern dies für das Ergreifen von Folgemaßnahmen erforderlich ist, 
4. in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörde, 
5. aufgrund einer Anordnung in einem einer Meldung nachfolgenden Verwaltungsverfahren, einschließlich verwaltungsbehördlicher Bußgeldverfahren, 
6. aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, 
7. von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als externe Meldestelle nach § 21 an die zuständigen Fachabteilungen innerhalb der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie bei in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Vorgängen an die in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Stellen oder 
8. von dem Bundeskartellamt als externe Meldestelle nach § 22 an die zuständigen Fachabteilungen innerhalb des Bundeskartellamtes sowie in den Fällen des § 49 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 und § 50d des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen an die jeweils zuständige Wettbewerbsbehörde. 

§ 10 HinSchG - Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die Meldestellen sind befugt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer in den §§ 13 und 24 bezeichneten Aufgaben erforderlich ist. Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten durch eine Meldestelle zulässig, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In diesem Fall hat die Meldestelle spezifische und angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen; § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes ist entsprechend anzuwenden.
